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Seit 1. Januar 2003 ist das Gesetz über eine

bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung (GSiG) in Kraft.

Der Zweck des Gesetzes besteht darin, für

Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet

haben, oder solche, die das 18. Lebensjahr

vollendet haben und voll erwerbsgemindert1

sind, eine eigenständige soziale Leistung zu

schaffen, die den grundlegenden Bedarf für

den Lebensunterhalt „sicherstellt“.

Zum Jahresende 2003 hatten rund 51 000 Per-
sonen in Baden-Württemberg Anspruch auf
Leistungen zur bedarfsorientierten Grundsiche-
rung. Im Vergleich dazu bezogen fast 230 000
Personen laufende Hilfe zum Lebensunterhalt,
die so genannte „Sozialhilfe im engeren Sinne“.
Umgerechnet auf die Bevölkerung kamen auf
1 000 Einwohner in Baden-Württemberg rund
5 Grundsicherungsempfänger. Gut ein Drittel
der Anspruchsberechtigten war in stationären
Einrichtungen, zum Beispiel  in Alten- oder
Pflegeheimen untergebracht, zwei Drittel leb-
ten außerhalb von solchen Einrichtungen.

Leistung weit gehend ohne Unterhalts-
rückgriff auf Kinder oder Eltern

Das Grundsicherungsgesetz unterscheidet zwei
Personengruppen, die als Anspruchsberech-
tigte für Leistungen der Grundsicherung
infrage kommen (Schaubild 1):

� 18- bis unter 65-Jährige, die dauerhaft voll
erwerbsgemindert sind,

� Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet
haben.

Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses neuen
Gesetzes wurden erstmals für das Berichtsjahr
2003 Erhebungen über die Empfänger sowie
über Ausgaben und Einnahmen als Bundes-
statistik durchgeführt. Im Gegensatz zur Sozial-
hilfe bleiben bei der Grundsicherung Unterhalts-
ansprüche gegenüber den Kindern und Eltern
des Anspruchsberechtigten normalerweise

Fast 51 000 Personen erhielten 2003

erstmals Leistungen der Grundsicherung

unberücksichtigt. Sie sind nur dann von Be-
deutung, wenn deren jährliches Gesamtein-
kommen den Betrag von 100 000 Euro erreicht.
Dadurch sollen vor allem ältere Menschen mit
wenig Rente ermutigt werden, ihre Ansprüche
geltend zu machen. Die so genannte „ver-
schämte Altersarmut“ soll verhindert werden.
Die Höhe der Grundsicherungsleistungen ent-
spricht dem Sozialhilfeniveau.

Als Ursache für die Leistungsgewährung wurde
in rund 47,4 % oder 24 200 aller Fälle die Über-
leitung aus der Sozialhilfe genannt. Trotz Ein-
führung der Grundsicherung stieg jedoch die
Zahl der Sozialhilfeempfänger zum 31. Dezem-
ber 2003 um 2,6 % gegenüber dem Vorjahr, was
vor allem auf die ungünstigere Arbeitsmarkt-
situation zurückzuführen ist.

Von den rund 51 000 Personen mit Anspruch
auf Grundsicherung in Baden-Württemberg
hatten weniger als die Hälfte (rund 46,7 % oder
23 800 Empfänger) die Altersgrenze von 65 Jah-
ren noch nicht erreicht. Diese Personen, die
vor allem wegen Krankheit oder Behinderung
nicht in der Lage sind, auf Dauer mehr als
3 Stunden pro Tag zu arbeiten, waren vor Ein-
führung der Grundsicherung zum überwiegen-
den Teil bereits Sozialhilfeempfänger. Entweder
haben sie in der Vergangenheit  laufende Hilfe
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrich-
tungen erhalten oder als Heimbewohner So-

1 Eine volle Erwerbsminde-
rung ist dann gegeben,
wenn die Betroffenen auf
Dauer nicht in der Lage
sind, mindestens drei
Stunden pro Tag einer Er-
werbstätigkeit nachzu-
gehen.

S1
Empfänger von Grundsicherungs-
leistungen in Baden-Württemberg
am 31. Dezember 2003
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zialhilfe in besonderen Lebenslagen bezogen.
Etwa die Hälfte der Grundleistungsempfänger
im Erwerbsalter lebte in Einrichtungen.

Kampf gegen verschämte Armut

Die Mehrheit der Grundleistungsempfänger,
annähernd 27 200 oder 53,3 %, war Ende des
vergangenen Jahres 65 Jahre und älter. Die
Grundsicherungsempfänger im Rentenalter
lebten überwiegend außerhalb von Einrich-
tungen. Nur bei etwa 20 % der Empfänger
handelte es sich um Heimbewohner. In der
Regel waren Personen in Einrichtungen be-
reits vor Einführung der Grundsicherung auf
Sozialhilfe in besonderen Lebenslagen ange-
wiesen.

Unter anderem wurde die Einführung der
Grundsicherung damit begründet, dass die so
genannte „verschämte Armut“ im Alter be-
kämpft werden sollte. In diesem Zusammen-
hang ist die Frage von Interesse, wie viele Per-
sonen, die bisher keine laufende Hilfe zum Le-
bensunterhalt erhalten haben, nunmehr diese
Grundleistung in Anspruch nehmen.

Ältere Menschen, die bisher auf staatliche Für-
sorge verzichtet haben, weil sie einen Unter-
haltsrückgriff auf ihre Kinder befürchteten,
können nun Grundsicherungsleistungen in
Anspruch nehmen, ohne dass sie Gefahr lau-
fen, dass ihre Kinder ihnen gegenüber unter-
haltspflichtig werden. Von den Grundleistungs-
empfängern im Rentenalter, die außerhalb von
Einrichtungen lebten, hatten 52 % bereits vor
In-Kraft-Treten des Grundsicherungsgesetzes
Leistungen vom Sozialamt erhalten. Etwa 48 %
der mindestens 65-jährigen Empfänger, die
Ende 2003 nicht in einer Einrichtung lebten und
Grundsicherungsleistungen erhielten, hatten
noch keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
bezogen. Diese landesweit rund 10 000 Perso-
nen waren bisher entweder nicht bedürftig im
Sinne des Bundessozialhilfegesetzes oder aber
sie haben sich in der Vergangenheit gescheut,
einen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen, obwohl
bei der Antragstellung für die Grundsicherung
ein entsprechender Bedarf bejaht wurde. Der
weit überwiegende Teil dieser Grundleistungs-
empfänger ohne bisherigen Sozialhilfebezug
kann als „verschämt arm“ angesehen werden.

Mehr Frauen als Männer auf
Grundsicherung angewiesen

Die Mehrheit der Grundsicherungsempfänger
sind mit einem Anteil von fast 58 % Frauen.
Dies gilt jedoch nicht für die Gruppe der unter

65-Jährigen. Während das Zahlenverhältnis
zwischen weiblichen und männlichen Grund-
leistungsempfängern im Rentenalter etwa 2
zu 1 ist, waren die Männer im Erwerbsalter
mit über 55 % eindeutig in der Überzahl. Ein
wesentlicher Grund hierfür dürfte die deutlich

Der Bruttobedarf bei der Grund-
sicherung setzt sich zusammen aus:

� dem für den Antragsberechtig-
ten maßgebenden Regelsatz nach dem
Bundessozialhilfegesetz zuzüglich 15 %
des Regelsatzes eines Haushaltsvorstan-
des zur pauschalen Abgeltung einmali-
ger Leistungen,

� den angemessenen tatsächlichen Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung,

� der Übernahme von Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen,

� einem Mehrbedarf von 20 % des maß-
gebenden Regelsatzes bei Besitz eines
Ausweises nach dem Schwerbehinder-
tengesetz mit dem Merkzeichen G,

� Dienstleistungen, die zur Erreichung
der Zwecksetzung gemäß § 1 Grund-
sicherungsgesetz erforderlich sind.

Seit 1. Juli 2003 beträgt der Regelsatz in
Baden-Württemberg für den Haushalts-
vorstand bzw. allein Stehende 297 Euro,
für den volljährigen Haushaltsangehöri-
gen (den nicht getrennt lebenden Ehe-
gatten oder Partner einer eheähnlichen
Gemeinschaft) 238 Euro.

S2
Monatlicher Bruttobedarf der Grundleistungsempfänger
am 31. Dezember 2003 in Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 642 04

Bedarf in EUR

Anzahl in Tsd.
12

10

8

6

4

2

0

weiblich

männlich

200 - 300 300 - 400 400 - 500 500 - 600 600 - 700 700 - 800 800 - 1500



28

Bildung, Soziales Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 1/2005

Grundsicherungsempfänger am 31. Dezember 2003 in Baden-Württemberg*)T

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR)  4 029  1 363  2 666 33,8 66,2 3,4 26,0
Böblingen (LKR)  1 290   614   676 47,6 52,4 2,6 11,7
Esslingen (LKR)  1 600   707   893 44,2 55,8 2,2 10,4
Göppingen (LKR)   836   373   463 44,6 55,4 2,3 10,0
Ludwigsburg (LKR)  1 680   751   929 44,7 55,3 2,3 11,2
Rems-Murr-Kreis (LKR)  1 716  1 154   562 67,2 32,8 4,4 8,0
Region Stuttgart  11 151  4 962  6 189 44,5 55,5 2,9 13,9

Heilbronn (SKR)   651   283   368 43,5 56,5 3,7 16,4
Heilbronn (LKR)  1 104   502   602 45,5 54,5 2,4 11,7
Hohenlohekreis (LKR)   457   224   233 49,0 51,0 3,3 12,7
Schwäbisch Hall (LKR)   724   484   240 66,9 33,1 4,2 7,7
Main-Tauber-Kreis (LKR)   587   267   320 45,5 54,5 3,2 12,5
Region Heilbronn-Franken  3 523  1 760  1 763 50,0 50,0 3,2 11,8

Heidenheim (LKR)   564   220   344 39,0 61,0 2,7 13,3
Ostalbkreis (LKR)  1 421   806   615 56,7 43,3 4,1 11,4
Region Ostwürttemberg  1 985  1 026   959 51,7 48,3 3,7 12,0

Regierungsbezirk Stuttgart  16 659  7 748  8 911 46,5 53,5 3,0 13,2

Baden-Baden (SKR)   450   110   340 24,4 75,6 3,4 26,1
Karlsruhe (SKR)  2 233   871  1 362 39,0 61,0 4,7 26,3
Karlsruhe (LKR)  1 418   671   747 47,3 52,7 2,5 10,3
Rastatt (LKR)  1 112   487   625 43,8 56,2 3,4 15,2
Region Mittlerer Oberrhein  5 213  2 139  3 074 41,0 59,0 3,4 17,2

Heidelberg (SKR)   990   325   665 32,8 67,2 3,2 30,5
Mannheim (SKR)  2 629  1 017  1 612 38,7 61,3 5,0 29,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR)   857   496   361 57,9 42,1 5,3 13,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR)  2 056  1 006  1 050 48,9 51,1 3,0 11,5
Region Rhein-Neckar-Odenwald  6 532  2 844  3 688 43,5 56,5 3,8 19,0

Pforzheim (SKR)   715   262   453 36,6 63,4 3,5 19,6
Calw (LKR)   516   259   257 50,2 49,8 2,6 9,4
Enzkreis (LKR)   399   239   160 59,9 40,1 2,0 4,9
Freudenstadt (LKR)   561   253   308 45,1 54,9 3,3 14,7
Region Nordschwarzwald  2 191  1 013  1 178 46,2 53,8 2,7 11,3

Regierungsbezirk Karlsruhe  13 936  5 996  7 940 43,0 57,0 3,4 16,7

Freiburg im Breisgau (SKR)  1 721   720  1 001 41,8 58,2 4,9 30,9
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR)  1 203   511   692 42,5 57,5 3,3 16,6
Emmendingen (LKR   900   463   437 51,4 48,6 4,7 17,0
Ortenaukreis (LKR)  2 023  1 035   988 51,2 48,8 4,0 13,5
Region Südlicher Oberrhein  5 847  2 729  3 118 46,7 53,3 4,2 18,0

Rottweil (LKR)   576   294   282 51,0 49,0 3,4 11,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR)   879   408   471 46,4 53,6 3,2 11,6
Tuttlingen (LKR)   667   303   364 45,4 54,6 3,7 15,8
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg  2 122  1 005  1 117 47,4 52,6 3,4 12,5

Konstanz (LKR)  1 441   601   840 41,7 58,3 3,4 17,4
Lörrach (LKR)  1 270   628   642 49,4 50,6 4,6 16,6
Waldshut (LKR)   753   350   403 46,5 53,5 3,4 13,6
Region Hochrhein-Bodensee  3 464  1 579  1 885 45,6 54,4 3,8 16,2

Regierungsbezirk Freiburg  11 433  5 313  6 120 46,5 53,5 3,9 16,2

Reutlingen (LKR)  1 188   680   508 57,2 42,8 3,8 10,6
Tübingen (LKR)   664   302   362 45,5 54,5 2,1 12,3
Zollernalbkreis (LKR)   541   291   250 53,8 46,2 2,5 7,1
Region Neckar-Alb  2 393  1 273  1 120 53,2 46,8 2,9 9,9

Ulm (SKR)   819   375   444 45,8 54,2 4,8 22,1
Alb-Donau-Kreis (LKR)   557   204   353 36,6 63,4 1,7 11,8
Biberach (LKR)   862   465   397 53,9 46,1 4,0 13,4
Region Donau-Iller  2 238  1 044  1 194 46,6 53,4 3,4 15,0

Bodenseekreis (LKR)  1 456   786   670 54,0 46,0 6,1 19,1
Ravensburg (LKR)  1 652   842   810 51,0 49,0 4,9 18,3
Sigmaringen (LKR)   757   436   321 57,6 42,4 5,3 14,7
Region Bodensee-Oberschwaben  3 865  2 064  1 801 53,4 46,6 5,4 17,8

Regierungsbezirk Tübingen  8 496  4 381  4 115 51,6 48,4 3,9 14,0

Baden-Württemberg  50 524  23 438  27 086 46,4 53,6 3,5 14,9

*) In dieser Tabelle sind zwei Arten von Empfängern nicht enthalten: 1. Empfänger, die einem Grundsicherungsträger dieses
Bundeslandes zugehörig sind, aber in einem anderen Bundesland wohnen. 2. Empfänger, die in diesem Bundesland wohnen,
deren Grundsicherungsträger sich aber in einem anderen Bundesland befindet. – 1) Voll erwerbsgemindert.

Stadt-/Landkreis (SKR/LKR)
Region

Regierungsbezirk
Land
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auf 1 000 der gleich-
altrigen Bevölkerung
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höhere Zahl schwer behinderter Männer als
Frauen zwischen 18 und 65 Jahren sein. Der
höhere Anteil von Frauen im Rentenalter ist
einerseits durch die höhere Lebenserwartung
und damit verbunden einer höheren Zahl von
älteren Frauen in der Bevölkerung bedingt, an-
derseits aber auch durch die relativ große Zahl
von Bezieherinnen kleiner Renten zu erklären.

Ältere Ausländer benötigen wesentlich
häufiger finanzielle Hilfen als ihre
deutschen Altersgenossen

Anders als bei der laufenden Hilfe zum Lebens-
unterhalt – hier beträgt der  Ausländeranteil
27 % – weicht der Anteil ausländischer Bezieher
von Grundleistungen mit 15 % relativ wenig

Grundsicherungsempfänger in den Stadt- und Landkreisen
Baden-Württembergs am 31. Dezember 2003S

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Landesinformationssystem 54-61-04-002
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vom ausländischen Bevölkerungsanteil von
12 % ab. Betrachtet man jedoch die Personen-
gruppen der 18- bis 64-Jährigen und jene der
über 64-Jährigen getrennt, ergibt sich ein dif-
ferenziertes Bild. Während – bezogen auf den
Bevölkerungsanteil – nur etwa halb so viele
Ausländer wie Deutsche im Erwerbsalter
Grundleistungen erhalten, sind es bei den
über 64-Jährigen fünf Mal mehr Ausländer als
Deutsche, die diese neue staatliche Leistung
in Anspruch nehmen. Viele Ausländer, die jetzt
Grundsicherung erhalten, hatten während ihrer
Erwerbsphase relativ geringe Einkommen und
verfügen häufig auch über kürzere Versiche-
rungszeiten im Vergleich zu den deutschen
Ruheständlern.

94 % zwischen 300 und 800 Euro
Bruttobedarf

Der durchschnittliche Bruttobedarf je Grund-
leistungsempfänger betrug 574 Euro im Monat.
Jeder dritte Grundleistungsempfänger hatte
einen errechneten Anspruch zwischen 600 und
700 Euro (Schaubild 2). In diesem Betrag sind
neben dem maßgebenden Regelsatz, derzeit
297 Euro für den Haushaltsvorstand zuzüglich
15 % des Regelsatzes eines Haushaltsvorstan-
des für die Abgeltung einmaliger Leistungen
(zum Beispiel Kleidung, Hausrat etc.), ange-
messene Aufwendungen für Unterkunft und
Heizung, die Übernahme von Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen sowie gegebe-
nenfalls ein Mehrbedarf von 20 % bei Besitz
eines Schwerbehindertenausweises enthalten.
Auf Unterkunftskosten plus Heizung entfielen
im Durchschnitt etwa 40 % des Bruttobedarfs
(i-Punkt).

Vom Bruttobedarf werden Einkommen und
Vermögen – dieses eventuell nach Abzug eines
Freibetrages – des Leistungsempfängers sowie
dessen nicht getrennt lebenden Ehegatten oder
Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft ab-
gezogen. Die Differenz ergibt den Nettoan-
spruch. Dieser lag im Durchschnitt bei 326 Euro
pro Monat. Die Grundleistungsempfänger hat-
ten durchschnittlich 43 % ihres Lebensunter-
haltes durch eigenes Einkommen und Vermö-
gen oder durch Einkommen und Vermögen

Weitere Auskünfte erteilen
Dr. Karl Pristl, Telefon 0711/641-2466
E-Mail: Karl.Pristl@stala.bwl.de
Gabriele Rief, Telefon 0711/641-2544
E-Mail: Gabriele.Rief@stala.bwl.de

des mit ihnen zusammenlebenden Partners
bestritten. Insgesamt wurden in Baden-Würt-
temberg im Jahr 2003 annähernd 164,4 Millio-
nen Euro für Grundsicherungsleistungen auf-
gewendet.

Sofern die Pauschale für den einmaligen Be-
darf nicht ausreicht, muss zusätzlich Sozialhilfe
beantragt werden. Trotz Einführung der Grund-
sicherung gibt es deshalb weiterhin viele Per-
sonen, die zusätzlich Leistungen aus der Sozial-
hilfe erhalten, weil erst ab dem In-Kraft-Treten
des neuen Sozialhilferechts ab 2005 Bedarfs-
zuschläge wie beispielsweise Zuschläge für
Heilnahrung, die bisher nicht Bestandteil der
Grundsicherung sind, ebenfalls als Grund-
sicherungsleistung gewährt werden.

Anteil in städtischen Regionen höher
als in ländlichen

Im Landesdurchschnitt erhielten von 1 000 Ba-
den-Württembergern, die 65  Jahre und älter
waren, rund 15 Leistungen der Grundsiche-
rung. Verglichen damit lag die Zahl der voll er-
werbsgeminderten Personen, die Leistungen
der Grundsicherung erhielten, bezogen auf
die Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen nur
bei 4 von 1 000 Personen. Vor allem in den
Stadtkreisen liegt die Zahl der Personen mit
Anspruch auf Grundsicherung bezogen auf die
Bevölkerung im Rentenalter deutlich höher als
in den Landkreisen (Tabelle und Schaubild 3).
Gerade in den städtisch oder großstädtisch
geprägten Landesteilen, die bereits heute einen
relativ hohen Anteil älterer Menschen aufwei-
sen, war auch der Anteil der Grundsicherungs-
empfänger am höchsten. Ursachen dafür dürf-
ten die höheren Mieten und eine geringere
Wohneigentumsquote in den Städten sein.
Außerdem kann davon ausgegangen werden,
dass die städtische Bevölkerung über die Mög-
lichkeit, Grundsicherung zu beantragen, bes-
ser informiert ist.


